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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1957

Norm

EO §397 Abs1

Rechtssatz

Zulässigkeit des Widerspruches, auch wenn der Gegner der gefährdeten Partei im vorangegangenen Verfahren über

eine einstweilige Verfügung vernommen wurde, die nun verlängert, dh aber durch eine neue Verfügung ersetzt werden

soll.
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